
Allgemeine Geschäftsbedingungen Tennisschule Tiger-Tennis 

1.Einbeziehung der AGB  

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle im Zusammenhang mit dem Betrieb Tennisschule 

Tiger-Tennis geschlossene Verträge. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen sind nur gültig, 

wenn sie durch die Tennisschule schriftlich bestätigt werden. Die Anmeldung erfolgt für den 

ausgeschriebenen Trainingszeitraum. Die Vertragssprache ist deutsch.  

1.1 Vertragspartner 

Vertragspartner ist Tennisschule Tiger-Tennis vertreten durch den Inhaber:  

Yavor Yossifov 

Hainholzweg 3 

61462 Königstein im Taunus 

2. Vertragsschluss und Vertragsdauer  

Die Abgabe Ihrer Anmeldung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Dienstleistungsvertrages 

dar. Die Tennisschule ist in der Annahme Ihres Angebots frei. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn 

die Tennisschule Ihr Angebot durch Mitteilung eines konkreten Termins zur Durchführung des 

Trainings annimmt. Der Vertrag besitzt Gültigkeit für den jeweils ausgeschriebenen Trainingszeitraum 

und kann nicht vorzeitig gekündigt werden. Bei vorzeitiger Kündigung ist der volle Rechnungsbetrag zu 

entrichten. Eine Rückerstattung bereits gezahlter Beträge findet nicht statt. Im Übrigen gelten die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Hallenordnungen der jeweiligen Tennisclubs und 

kommerziellen Anlagen. 

3. Training 

Unser Leistungsangebot umfasst Mannschafts-, Gruppen- und Einzeltraining. Die Tennisschule teilt die 

Gruppen nach praktischen Notwendigkeiten, insbesondere Spielstärke und Alter ein. Bei Bedarf kann 

die Einteilung geändert werden. Auf die Wünsche unserer Kunden werden wir nach Möglichkeit 

Rücksicht nehmen. 

  



4. Durchführung des Trainings  

Nach schriftlicher Anmeldung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen eine Terminabsprache.  Der 

Schüler ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Trainingsabschnittes nach seinen 

Trainingszeiten zu erkundigen. Die Unterrichtszeiten sind von den Spielern einzuhalten. Bei 

Nichterscheinen erfolgt keine anteilige Rückerstattung und es besteht kein Anspruch auf Nachholung 

des Trainings. 

Die Einteilung des Trainers bleibt der Tennisschule vorbehalten. Bei nicht voll belegten Kursen kann es 

zu Gruppenveränderungen kommen, die eine erneute Absprache erforderlich machen. Eine solche 

Änderung stellt keinen Kündigungsgrund dar. Falls dies aus organisatorischen Gründen notwendig ist, 

ist es der Tennisschule gestattet, auch während der Saison einen Trainerwechsel vorzunehmen bzw. 

Vertretungsunterricht zu erteilen. Ein gebuchtes Gruppentraining ist nicht übertragbar.  

Bei Trainingsausfall durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Ersatz oder Nachholung des 

Trainings.  

In den Schulferien und an den gesetzlichen Feiertagen findet generell kein Training statt. 

5. Aufsicht bei Kindern  

Die Aufsichtspflicht der Tennisschule bei minderjährigen Kindern beschränkt sich auf die Dauer des 

Trainings. Die Tennisschule kann vor Beginn und nach dem Ende des Trainings keine Aufsichtspflicht 

übernehmen. Die Eltern/Erziehungsberechtigten müssen deshalb dafür Sorge tragen, ihr(e) Kind(er) 

pünktlich zu bringen und nach dem Training auch pünktlich wieder in Empfang zu nehmen. Informieren 

Sie ihre Kinder, dass sie den Trainingsbereich nicht verlassen dürfen und den Anweisungen des Trainers 

Folge leisten müssen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn ein Kind den Trainingsbereich verlässt!  

6. Ausschluss vom Training  

Wir behalten uns vor, Trainingsteilnehmer aus einer Gruppe auszuschließen, wenn diese trotz 

Ermahnung den Anweisungen des Trainers keine Folge leisten oder das Training stören.  

In einem solchen Fall muss der/die Minderjährige bis zur Abholung durch die 

Eltern/Erziehungsberechtigten im Trainingsbereich verbleiben. Der/die Ausgeschlossene bzw. deren 

Eltern/Erziehungsberechtigten haben keinen Anspruch auf Erstattung des (anteiligen) 

Trainingsentgelts. 

  



7. Ausgefallene Stunden  

Durch Verschulden des Teilnehmers ausgefallene Trainingstermine (auch bei Krankheit), können nicht 

nachgeholt oder erstattet werden. Im Falle der unverschuldeten Unbespielbarkeit des Platzes (z.B. 

Regen) behält sich die Tennisschule vor, Athletiktraining, Taktiktraining oder Koordinationstraining 

durchzuführen und somit immer eine Aufsicht der Kinder zu gewährleisten.  

Einzeltrainingstermine, die zweimal durch eine Unbespielbarkeit der Plätze ausgefallen sind, werden 

einmal nachgeholt. Sofern dies trotz bester Bemühungen innerhalb der Saison nicht möglich ist, 

entfällt die Leistungsverpflichtung der Tennisschule. In diesem Fall entfällt auch unser Anspruch auf 

das auf die Stunde entfallene Trainingsentgelt. Entfällt eine Trainingsstunde aus Gründen, die das 

Team der Tennisschule nicht zu vertreten hat, entfällt die Leistungsverpflichtung. Der Anspruch auf 

das Trainingsentgelt bleibt in diesem Fall erhalten. Teilnehmer, die aufgrund von Verletzungen oder 

Krankheit in der laufenden Saison nicht mehr am Training teilnehmen können, erhalten keine 

Beitragsrückerstattung. Es besteht auch kein Anspruch gegenüber der Tennisschule, dass Stunden zu 

einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden müssen. Von der Tennisschule abgesagte 

Trainingseinheiten werden nachgeholt, z.B. bei Krankheit des/der Trainers/in.  

Sofern vereinbarte Trainingstermine von privaten Stunden des Trainingsteilnehmers nicht eingehalten 

werden können, muss der Kunde dem Trainer unverzüglich, spätestens aber 24 Stunden vor dem 

Termin unterrichten. Andernfalls entfällt die Leistungsverpflichtung. Der Anspruch auf das 

Trainingsentgelt bleibt erhalten. Findet der Kunde oder die Tennisschule für diese Stunde einen 

adäquaten Ersatz, entfällt auch für den Kunden das Trainingsentgelt.  

8. Haftung  

Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit dem Training beschränkt sich auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. Die Teilnahme am Tennistraining erfolgt auf eigene Gefahr. Die Tennistrainer der 

Tennisschule übernehmen keinerlei persönliche Haftung bei Sach- und Körperschäden, es sei denn, die 

gesetzlichen Voraussetzungen liegen vor. Die Tennisschule übernimmt keine Haftung für den Ersatz 

von liegengebliebenen und/ oder abhanden gekommenen Gegenständen. Dies gilt auch für etwaige 

durch das Training entstandene Schäden an Personen und /oder Sachen.  

  



7. Mängelrügen und Gewährleistung  

Beanstandungen wegen mangelhafter und/oder fehlender Leistung sind uns spätestens am 2. auf den 

folgenden Tag der Trainingsstunde schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für etwaige durch das Training 

entstandene Schäden an Personen und/oder Sachen. Nach Ablauf der Frist gilt unsere Leistung als 

genehmigt. Etwaige Mängelrügen sind dann ausgeschlossen.  

8. Inkasso  

Das vereinbarte Trainingsentgelt ist jeweils vor einer Trainings-einheit/saison fällig. Eine Bezahlung 

kann mit befreiender Wirkung nur auf das, in der Trainingsbestätigung (Rechnung) angegebenem 

Konto, geleistet werden. Im Verzugsfall ist die Forderung mit 2% Zinsen p.a. über dem jeweils gültigen 

gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. Dem Kunden bleibt nachgelassen, einen geringeren 

Verzugsschaden nachzuweisen 

9. Personenbezogene Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Abwicklung der gebuchten Veranstaltungen sowie zur 

Information über unsere Angebote erhoben und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 

ausschließlich zur Vertragsabwicklung und zur Abrechnung. Die Einwilligung in die Erhebung, 

Speicherung und Nutzung personenbezogenen Daten kann schriftlich oder elektronisch mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. Beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung. 

AGB Stand 24.02.2021 

 

 

 

 

https://www.conva.de/datenschutz/

